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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 

Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz 

§ 2. (1) – (2) … § 2. (1) – (2) … 

(3) Zur Wertpapieraufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die 

(3) Zur Wertpapieraufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die 

 1. – 14. …  1. – 14. … 

  15. im Referenzwerte-Vollzugsgesetz – RW-VG, BGBl. I Nr. XXX/2016, 

geregelt und der FMA zugewiesen sind. geregelt und der FMA zugewiesen sind. 

(4) – (5) … (4) – (5) … 

§ 22b. (1) Zur Verfolgung der in § 98 Abs. 1, 1a und 5 BWG, § 99 Abs. 1 Z 
9 und Abs. 2 BWG, § 66 Abs. 1 ZaDiG, § 67 Abs. 11 ZaDiG, § 29 Abs. 1, 3, 4 
Z 3 und Abs. 11 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 Abs. 1 
WAG 2007 und § 95 Abs. 10 WAG 2007, § 48 Abs. 1 Z 1 und Abs. 6 BörseG, 
§ 4 Abs. 1 Z 1 ZvVG, § 47 PKG, § 322 und § 329 VAG 2016 genannten 
Übertretungen ist die FMA berechtigt, von natürlichen und juristischen Personen 
sowie von sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit die erforderlichen 
Auskünfte einzuholen und die erforderlichen Daten zu verarbeiten; dieses Recht 
umfasst auch die Befugnis, in Bücher, Schriftstücke und EDV-Datenträger vor 
Ort Einsicht zu nehmen und sich Auszüge davon herstellen zu lassen. 

§ 22b. (1) Zur Verfolgung der in § 98 Abs. 1, 1a und 5 BWG, § 99 Abs. 1 Z 
9 und Abs. 2 BWG, § 66 Abs. 1 ZaDiG, § 67 Abs. 11 ZaDiG, § 29 Abs. 1, 3, 4 
Z 3 und Abs. 11 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 Abs. 1 
WAG 2007 und § 95 Abs. 10 WAG 2007, § 48 Abs. 1 Z 1 und Abs. 6 BörseG, 
§ 4 Abs. 1 Z 1 ZvVG, § 47 PKG, § 4 Abs. 1 RW-VG, § 322 und § 329 VAG 2016 
genannten Übertretungen ist die FMA berechtigt, von natürlichen und juristischen 
Personen sowie von sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit die 
erforderlichen Auskünfte einzuholen und die erforderlichen Daten zu verarbeiten; 
dieses Recht umfasst auch die Befugnis, in Bücher, Schriftstücke und EDV-
Datenträger vor Ort Einsicht zu nehmen und sich Auszüge davon herstellen zu 
lassen. 

(2) … (2) … 

§ 22d. (1) Besteht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 98 Abs. 1 und 1a 
BWG, § 66 Abs. 1 ZaDiG, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 
AIFMG, § 94 Abs. 1 WAG 2007, § 48 Abs. 1 Z 1 BörseG, § 47 PKG oder § 329 
VAG 2016, so hat die FMA unabhängig von der Einleitung eines Strafverfahrens 
die den verdächtigen Geschäftsbetrieb ausübenden Unternehmen mit 
Verfahrensanordnung zur Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden 
Zustandes innerhalb einer angemessenen, von der FMA zu bestimmenden Frist 
aufzufordern. Kommt ein aufgefordertes Unternehmen dieser Aufforderung 
innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so hat die FMA mit Bescheid die zur 

§ 22d. (1) Besteht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 98 Abs. 1 und 1a 
BWG, § 66 Abs. 1 ZaDiG, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 
AIFMG, § 94 Abs. 1 WAG 2007, § 48 Abs. 1 Z 1 BörseG, § 47 PKG, § 4 Abs. 1 
RW-VG oder § 329 VAG 2016, so hat die FMA unabhängig von der Einleitung 
eines Strafverfahrens die den verdächtigen Geschäftsbetrieb ausübenden 
Unternehmen mit Verfahrensanordnung zur Herstellung des der Rechtsordnung 
entsprechenden Zustandes innerhalb einer angemessenen, von der FMA zu 
bestimmenden Frist aufzufordern. Kommt ein aufgefordertes Unternehmen dieser 
Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so hat die FMA mit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes jeweils 
notwendigen Maßnahmen, wie die Schließung von Teilen des Betriebes oder die 
Schließung des gesamten Betriebes zu verfügen. 

Bescheid die zur Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes 
jeweils notwendigen Maßnahmen, wie die Schließung von Teilen des Betriebes 
oder die Schließung des gesamten Betriebes zu verfügen. 

(2) … (2) … 

§ 28. (1) – (33) … § 28. (1) – (33) … 

 (34) § 2 Abs. 3 Z 15 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXX/2017 tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft, § 22b 
Abs. 1 und § 22d Abs. 1 Satz 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXX/2017 treten mit 1. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 3 

Änderung des Verbraucherkreditgesetzes 

Vorvertragliche Informationspflichten Vorvertragliche Informationspflichten 

§ 6. (1) Rechtzeitig bevor der Verbraucher durch einen Kreditvertrag oder 
ein Angebot gebunden ist, muss der Kreditgeber dem Verbraucher auf der 
Grundlage der vom Kreditgeber angebotenen Kreditbedingungen und 
gegebenenfalls der vom Verbraucher geäußerten Präferenzen und vorgelegten 
Auskünfte diejenigen Informationen zur Verfügung stellen, die der Verbraucher 
benötigt, um verschiedene Angebote zu vergleichen und eine fundierte 
Entscheidung über den Abschluss eines Kreditvertrags zu treffen. Diese 
Informationen müssen auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger 
mitgeteilt werden und insbesondere folgende Angaben enthalten: 

§ 6. (1) Rechtzeitig bevor der Verbraucher durch einen Kreditvertrag oder 
ein Angebot gebunden ist, muss der Kreditgeber dem Verbraucher auf der 
Grundlage der vom Kreditgeber angebotenen Kreditbedingungen und 
gegebenenfalls der vom Verbraucher geäußerten Präferenzen und vorgelegten 
Auskünfte diejenigen Informationen zur Verfügung stellen, die der Verbraucher 
benötigt, um verschiedene Angebote zu vergleichen und eine fundierte 
Entscheidung über den Abschluss eines Kreditvertrags zu treffen. Diese 
Informationen müssen auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger 
mitgeteilt werden und insbesondere folgende Angaben enthalten: 

 1. die Art des Kredits;  1. die Art des Kredits; 

 2. bis 19. …  2. bis 19. … 

Für die Mitteilung der in Z 1 bis 19 angeführten Informationen ist das 
Informationsformular nach Anhang II („Europäische Standardinformationen für 
Kreditierungen nach dem Verbraucherkreditgesetz“) zu verwenden. Mit dieser 
Mitteilung der Standardinformationen gelten die spezifischen 
Informationspflichten des Kreditgebers nach diesem Absatz und nach § 5 Abs. 1 
FernFinG als erfüllt. Etwaige zusätzliche Informationen des Kreditgebers für den 
Verbraucher, etwa Informationen nach Abs. 6 oder 7, sind in einem gesonderten 
Dokument zu erteilen, das dem Informationsformular nach Anhang II beigefügt 
werden kann. 

Für die Mitteilung der in Z 1 bis 19 angeführten Informationen ist das 
Informationsformular nach Anhang II („Europäische Standardinformationen für 
Kreditierungen nach dem Verbraucherkreditgesetz“) zu verwenden. Mit dieser 
Mitteilung der Standardinformationen gelten die spezifischen 
Informationspflichten des Kreditgebers nach diesem Absatz und nach § 5 Abs. 1 
FernFinG als erfüllt. Etwaige zusätzliche Informationen des Kreditgebers für den 
Verbraucher, etwa Informationen nach Abs. 6 oder 7, sind in einem gesonderten 
Dokument zu erteilen, das dem Informationsformular nach Anhang II beigefügt 
werden kann. 

277/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

2 von 5

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  3 von 5 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (1a) Wird in dem Kreditvertrag auf einen Referenzwert im Sinn des Artikels 
3 Absatz 1 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2016/1011 über Indizes, die bei 
Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung 
der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und zur Änderung 
der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 
596/2014, ABl. Nr. L 171 vom 29.06.2016 S. 1, Bezug genommen, so hat der 
Kreditgeber dem Verbraucher in einem eigenen Dokument, das dem 
Informationsformular nach Anhang II beigefügt werden kann, den Namen des 
Referenzwerts und seines Administrators sowie dessen mögliche Auswirkungen 
auf den Verbraucher mitzuteilen. 

(2) bis (8) … (2) bis (8) … 

  

Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung 

§ 29. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 11. Juni 2010 in Kraft. § 29. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 11. Juni 2010 in Kraft. 

(2) bis (9) … (2) bis (9) … 

 (10) § 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 tritt mit 1. 
Juli 2018 in Kraft. 

Artikel 4 

Änderung des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes 

Regelungsgegenstand Regelungsgegenstand 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt zur Umsetzung der Richtlinie 2014/17/EU 
über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der 
Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010, ABl. Nr. L 60 vom 28.02.2014 S. 34, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 47 vom 20.02.2015 S. 34, bestimmte Gesichtspunkte 
von Verbraucherkreditverträgen und anderen Formen der Kreditierung zu 
Gunsten von Verbrauchern, wenn diese Verträge entweder an einer Liegenschaft 
oder einem Superädifikat besichert werden oder für den Erwerb oder die 
Erhaltung von Eigentumsrechten an einer unbeweglichen Sache oder einem 
bestehenden oder geplanten Superädifikat bestimmt sind. 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt zur Umsetzung der Richtlinie 2014/17/EU 
über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der 
Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010, ABl. Nr. L 60 vom 28.02.2014 S. 34, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 47 vom 20.02.2015 S. 34 und der Berichtigung ABl. Nr. 
L 246 vom 23.09.2015 S. 11, bestimmte Gesichtspunkte von 
Verbraucherkreditverträgen und anderen Formen der Kreditierung zu Gunsten 
von Verbrauchern, wenn diese Verträge entweder an einer Liegenschaft oder 
einem Superädifikat besichert werden oder für den Erwerb oder die Erhaltung 
von Eigentumsrechten an einer unbeweglichen Sache oder einem bestehenden 
oder geplanten Superädifikat bestimmt sind. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Allgemeine Informationen Allgemeine Informationen 

§ 7. Kreditgeber und gegebenenfalls gebundene Kreditvermittler haben 
jederzeit klare und verständliche allgemeine Informationen über Kreditverträge 
auf Papier oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger oder in elektronischer 
Form bereitzustellen. Diese allgemeinen Informationen haben zumindest zu 
umfassen: 

§ 7. Kreditgeber und gegebenenfalls gebundene Kreditvermittler haben 
jederzeit klare und verständliche allgemeine Informationen über Kreditverträge 
auf Papier oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger oder in elektronischer 
Form bereitzustellen. Diese allgemeinen Informationen haben zumindest zu 
umfassen: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

    5a. falls Verträge verfügbar sind, in denen auf einen Referenzwert im Sinn 
des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2016/1011 über 
Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als 
Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines 
Investmentfonds verwendet werden, und zur Änderung der Richtlinien 
2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, 
ABl. Nr. L 171 vom 29.06.2016 S. 1, Bezug genommen wird, die Namen 
der Referenzwerte und ihrer Administratoren sowie die möglichen 
Auswirkungen auf den Verbraucher; 

 6. bis 14. ...  6. bis 14. ... 

Abschnitt „4. Zinssatz und andere Kosten“ [Anhang II, Teil B] Abschnitt „4. Zinssatz und andere Kosten“ [Anhang II, Teil B] 

(1) … (1) … 

(2) Der Sollzinssatz ist als Prozentwert anzugeben. Handelt es sich um einen 
variablen Sollzinssatz auf Basis eines Referenzzinssatzes, so kann der 
Kreditgeber den Sollzinssatz in Form eines Referenzzinssatzes und eines 
Prozentwerts seiner Zinsmarge angeben. Der Kreditgeber muss allerdings den am 
Tag der Ausstellung des ESIS-Merkblatts geltenden Wert des Referenzzinssatzes 
angeben. 

(2) Der Sollzinssatz ist als Prozentwert anzugeben. Handelt es sich um einen 
variablen Sollzinssatz auf Basis eines Referenzzinssatzes, so kann der 
Kreditgeber den Sollzinssatz in Form eines Referenzzinssatzes und eines 
Prozentwerts seiner Zinsmarge angeben. Der Kreditgeber muss allerdings den am 
Tag der Ausstellung des ESIS-Merkblatts geltenden Wert des Referenzzinssatzes 
angeben. 

Im Falle eines variablen Sollzinssatzes ist Folgendes anzugeben: a) die für die 
Berechnung des effektiven Jahreszinses zugrunde gelegten Annahmen, b) 
gegebenenfalls die geltenden Ober- und Untergrenzen sowie c) ein Warnhinweis, 
dass sich die Variabilität negativ auf die tatsächliche Höhe des effektiven 
Jahreszinses auswirken könnte. Der Warnhinweis hat in größerer Schrift deutlich 
sichtbar im Hauptteil des ESIS-Merkblatts zu erscheinen, damit die 
Aufmerksamkeit der Verbraucher darauf gelenkt wird. Der Warnhinweis sollte 
durch ein anschauliches Beispiel zum effektiven Jahreszins ergänzt werden. 
Besteht eine Obergrenze für den Sollzinssatz, so basiert das Beispiel auf der 

Im Falle eines variablen Sollzinssatzes ist Folgendes anzugeben: a) die für die 
Berechnung des effektiven Jahreszinses zugrunde gelegten Annahmen, b) 
gegebenenfalls die geltenden Ober- und Untergrenzen sowie c) ein Warnhinweis, 
dass sich die Variabilität negativ auf die tatsächliche Höhe des effektiven 
Jahreszinses auswirken könnte. Der Warnhinweis hat in größerer Schrift deutlich 
sichtbar im Hauptteil des ESIS-Merkblatts zu erscheinen, damit die 
Aufmerksamkeit der Verbraucher darauf gelenkt wird. Der Warnhinweis sollte 
durch ein anschauliches Beispiel zum effektiven Jahreszins ergänzt werden. 
Besteht eine Obergrenze für den Sollzinssatz, so basiert das Beispiel auf der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Annahme, dass der Sollzinssatz bei frühestmöglicher Gelegenheit auf das höchste 
im Kreditvertrag vorgesehene Niveau ansteigt. Besteht keine Obergrenze, so 
bildet das Beispiel den effektiven Jahreszins beim höchsten Sollzinssatz der 
mindestens letzten zwanzig Jahre ab oder — falls die der Berechnung des 
Sollzinssatzes zugrunde liegenden Daten nur für einen Zeitraum von weniger als 
20 Jahren vorliegen — des längsten Zeitraums, für den solche Daten vorliegen, 
und zwar ausgehend vom Höchststand des jeweiligen externen Referenzsatzes, 
der gegebenenfalls für die Berechnung des Sollzinssatzes herangezogen wurde 
oder vom Höchststand eines Benchmarkzinssatzes, der von einer zuständigen 
Behörde oder der EBA festgesetzt wird, sofern der Kreditgeber keinen externen 
Referenzsatz verwendet. Diese Anforderung gilt nicht für Kreditverträge, bei 
denen für einen konkreten Anfangszeitraum von mehreren Jahren ein fester 
Sollzinssatz vereinbart wurde, der anschließend nach Verhandlungen zwischen 
Kreditgeber und Verbraucher für einen weiteren Zeitraum festgeschrieben werden 
kann. Im Falle von Kreditverträgen, bei denen für einen konkreten 
Anfangszeitraum von mehreren Jahren ein fester Sollzinssatz vereinbart wurde, 
der anschließend nach Verhandlungen zwischen Kreditgeber und Verbraucher für 
einen weiteren Zeitraum festgeschrieben werden kann, muss das Merkblatt einen 
Warnhinweis enthalten, dass der effektive Jahreszins auf der Grundlage des 
Sollzinssatzes für den Anfangszeitraum berechnet worden ist. Der Warnhinweis 
ist durch ein zusätzliches anschauliches Beispiel für den gemäß Artikel 17 Absatz 
4 errechneten effektiven Jahreszins zu ergänzen. Bei mehrteiligen Krediten (z. B. 
zugleich zum Teil mit festem und zum Teil mit variablem Zinssatz) sind die 
entsprechenden Informationen für jeden einzelnen Teil des Kredits zu erteilen. 

Annahme, dass der Sollzinssatz bei frühestmöglicher Gelegenheit auf das höchste 
im Kreditvertrag vorgesehene Niveau ansteigt. Besteht keine Obergrenze, so 
bildet das Beispiel den effektiven Jahreszins beim höchsten Sollzinssatz der 
mindestens letzten zwanzig Jahre ab oder — falls die der Berechnung des 
Sollzinssatzes zugrunde liegenden Daten nur für einen Zeitraum von weniger als 
20 Jahren vorliegen — des längsten Zeitraums, für den solche Daten vorliegen, 
und zwar ausgehend vom Höchststand des jeweiligen externen Referenzsatzes, 
der gegebenenfalls für die Berechnung des Sollzinssatzes herangezogen wurde 
oder vom Höchststand eines Benchmarkzinssatzes, der von einer zuständigen 
Behörde oder der EBA festgesetzt wird, sofern der Kreditgeber keinen externen 
Referenzsatz verwendet. Diese Anforderung gilt nicht für Kreditverträge, bei 
denen für einen konkreten Anfangszeitraum von mehreren Jahren ein fester 
Sollzinssatz vereinbart wurde, der anschließend nach Verhandlungen zwischen 
Kreditgeber und Verbraucher für einen weiteren Zeitraum festgeschrieben werden 
kann. Im Falle von Kreditverträgen, bei denen für einen konkreten 
Anfangszeitraum von mehreren Jahren ein fester Sollzinssatz vereinbart wurde, 
der anschließend nach Verhandlungen zwischen Kreditgeber und Verbraucher für 
einen weiteren Zeitraum festgeschrieben werden kann, muss das Merkblatt einen 
Warnhinweis enthalten, dass der effektive Jahreszins auf der Grundlage des 
Sollzinssatzes für den Anfangszeitraum berechnet worden ist. Der Warnhinweis 
ist durch ein zusätzliches anschauliches Beispiel für den gemäß Artikel 17 Absatz 
5 errechneten effektiven Jahreszins zu ergänzen. Bei mehrteiligen Krediten (z. B. 
zugleich zum Teil mit festem und zum Teil mit variablem Zinssatz) sind die 
entsprechenden Informationen für jeden einzelnen Teil des Kredits zu erteilen. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung 

§ 31. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 21. März 2016 in Kraft. § 31. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 21. März 2016 in Kraft. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

 (4) § 1, § 7 und Anhang II in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xxx/2017 treten mit 1. Juli 2018 in Kraft. 

 

277/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

5 von 5

w
w

w
.parlam

ent.gv.at


	Textgegenüberstellung



